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(54) PRÄGEBLECH ZUM AUFBRINGEN EINES HAPTISCHEN SICHERHEITSMERKMALS, 
VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG SOWIE VERWENDUNG EINES PRÄGEBLECHS

(57) Die Erfindung betrifft ein Prägeblech (2) zum
Aufbringen eines haptischen Sicherheitsmerkmals (10)
auf ein flächiges Element aus Papier, insbesondere Si-
cherheitspapier, Pappe, Karton, Vliesstoff, Textilgewe-
be, Kunststoff, insbesondere Polymer, oder einem Stoff-
gemisch, umfassend eine Trägerplatte (20) und mindes-
tens einen davon abragenden Prägepin (21), wobei min-

destens ein distales Ende des mindestens einen Präge-
pins (21) mittels Laserschneiden bearbeitet ist. Die Er-
findung betrifft weiter ein Verfahren zur Herstellung eines
Prägeblechs (2) und eine Verwendung eines Präge-
blechs (2) zum Aufbringen eines haptischen Sicherheits-
merkmals (10) auf ein flächiges Element, insbesondere
zur Herstellung einer Banknote (1).
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Beschreibung

ANWENDUNGSGEBIET UND STAND DER TECHNIK

[0001] Die Erfindung betrifft ein Prägeblech zum Auf-
bringen eines haptischen Sicherheitsmerkmals auf ein
flächiges Element aus Papier, insbesondere Sicherheits-
papier, Pappe, Karton, Vliesstoff, Textilgewebe, Kunst-
stoff, insbesondere Polymer, oder einem Stoffgemisch,
insbesondere betrifft die Erfindung ein Prägeblech zum
Aufbringen eines Sicherheitsmerkmals auf ein Material
zur Herstellung einer Banknote. Die Erfindung betrifft
weiter ein Verfahren zur Herstellung eines Prägeblechs.
Schließlich betrifft die Erfindung eine Verwendung eines
Prägeblechs zum Aufbringen eines haptischen Sicher-
heitsmerkmals auf ein flächiges Element, insbesondere
zur Herstellung einer Banknote.
[0002] Als Prägeblech wird im Zusammenhang mit der
Anmeldung ein dünnes, flächiges Prägewerkzeug be-
zeichnet, welches für einen Gebrauch üblicherweise auf
einen Zylinder, insbesondere einen Magnetzylinder auf-
gespannt wird. Das Prägeblech weist dabei an einer
Oberfläche Strukturen auf, mittels welcher bei Verwen-
dung des Prägeblechs Oberflächenverformungen in das
flächige Element eingebracht werden.
[0003] Für die Herstellung von Stanz- oder Prägeble-
chen werden Rohbleche verwendet, auf welchen durch
geeignete Verfahren Präge-, Schneid- und/oder Stanz-
strukturen ausgebildet werden. Als Rohbleche dienen
dünne gehärtete Federstahlbleche, beispielsweise aus
C60, mit einer Stärke von beispielsweise 0,82 mm und
einer Härte in der Regel von 46 bis 52 HRC.
[0004] Zum Ausformen der Strukturen ist es bekannt,
Masken für die Strukturen aus einem ätzfesten Material
positionsgenau auf das Rohblech aufzutragen, insbe-
sondere aufzudrucken, und anschließend das bedruckte
Rohblech in ein Säurebad zu geben. In dem Säurebad
wird das Rohblech so lange einseitig geätzt bis ein Rest-
blech mit einer gewünschten Stärke von beispielsweise
ca. 0,2 mm vorliegt. Die durch die Masken geschützten
Bereiche ragen von dem Restblech ab. In anschließen-
den Arbeitsgängen werden diese Strukturen umfräst und
je nach Anforderung mit einer Schneidkante ausgebildet
oder verrundet. Zu diesem Zweck ist es bekannt, chemi-
sche oder elektrochemische Prozesse einzusetzen.

AUFGABE UND LÖSUNG

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Prägeblech zum Aufbringen eines haptischen Sicher-
heitsmerkmals auf ein flächiges Element aus Papier, ins-
besondere Sicherheitspapier, Pappe, Karton, Vliesstoff,
Textilgewebe, Kunststoff, insbesondere Polymer, oder
einem Stoffgemisch, zu schaffen, welches eine Ausfor-
mung des haptischen Sicherheitsmerkmals mit hoher
Qualität ermöglicht und daher insbesondere zum Auf-
bringen eines haptischen Sicherheitsmerkmals für Bank-
noten geeignet ist. Es ist eine weitere Aufgabe, ein Ver-

fahren zum Herstellen eines derartigen Prägeblechs zu
schaffen.
[0006] Diese Aufgaben werden gelöst durch die Ge-
genstände der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte
Ausgestaltungen sind in den abhängigen Ansprüchen
beschrieben.
[0007] Gemäß einem ersten Aspekt wird ein Präge-
blech zum Aufbringen eines haptischen Sicherheits-
merkmals auf ein flächiges Element aus Papier, insbe-
sondere Sicherheitspapier, Pappe, Karton, Vliesstoff,
Textilgewebe, Kunststoff, insbesondere Polymer, oder
einem Stoffgemisch, geschaffen, wobei das Prägeblech
eine Trägerplatte und mindestens einen davon abragen-
den Prägepin umfasst, und wobei mindestens ein dista-
les Ende des mindestens einen Prägepins mittels Laser-
schneiden bearbeitet ist.
[0008] Der mittels Laserschneiden bearbeitete Präge-
pin ist mit einer sehr hohen Genauigkeit in eine für das
haptische Sicherheitsmerkmal geeignete Form ge-
bracht. Im Unterschied zu herkömmlichen Prägepins,
welche mittels chemischer oder elektrochemischer Ver-
fahren verrundet sind, ist ein Prägepin mit deutlich stren-
geren Toleranzanforderungen realisierbar. Mit einem
derartigen Prägeblech lassen sich daher haptische Si-
cherheitsmerkmale ausformen, die auch die hohen An-
forderungen einer Wertpapierdruckerei erfüllen. Das
Prägeblech ist folglich insbesondere für ein Aufbringen
eines Sicherheitsmerkmals auf Banknoten, insbesonde-
re Banknoten aus Kunststoff, insbesondere Polymer,
vorteilhaft einsetzbar. Es sind jedoch auch andere An-
wendungen denkbar.
[0009] Es versteht sich, dass die Form, Zahl und An-
ordnung der Prägepins auf der Trägerplatte entspre-
chend des auszuformenden Sicherheitsmerkmals durch
den Fachmann geeignet gewählt werden kann.
[0010] Gemäß einer ersten Ausgestaltung, ist das dis-
tale Ende des mindestens einen Prägepins mittels La-
serschneiden verrundet. Mittels des Prägepins wird da-
bei ein punktförmiges Sicherheitsmerkmal ähnlich eines
in der Braille-Schrift verwendeten punktförmigen Ele-
ments geschaffen.
[0011] In vorteilhaften Ausgestaltungen ist dabei der
Prägepin kugelkappenförmig geformt. Als kugelkappen-
förmig wird dabei eine Gestaltung des Prägepins als Ku-
gelsegement oder Kugelkappe bezeichnet, wobei ferti-
gungstechnisch- und/oder funktionsbedingt Abweichun-
gen von der Idealform einer Kugelkappe möglich sind.
[0012] Alternativ und/oder zusätzlich zu einer kugel-
kappenförmigen Ausgestaltung ist in einer Ausgestal-
tung an dem distalen Ende des mindestens einen Prä-
gepins mittels Laserschneiden eine Mikroprägestruktur
ausgeformt. Als Mikroprägestruktur wird dabei eine Prä-
gestruktur mit kleinen Abmaßen bezeichnet. Beispiels-
weise kann an der ausgeformten Kugelkappe ein Kreuz,
ein Herz, eine Raute oder eine beliebige andere Form
vorgesehen sein. Die durch die Mikroprägestruktur ein-
gebrachte Prägung ist dabei in der Regel nicht mehr hap-
tisch erfassbar. Sie kann jedoch als zusätzliches opti-
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sches Sicherheitsmerkmal dienen. Derartige Sicher-
heitsmerkmale sind beispielsweise auch in der Verpa-
ckungsindustrie zum Verpacken von Konsum- oder In-
dustriegütern als Fälschungsschutz einsetzbar.
[0013] Die Form und Größe des Prägepins ist je nach
Anforderung an das haptische Sicherheitsmerkmal
durch den Fachmann geeignet wählbar. In vorteilhaften
Ausgestaltungen beträgt der maximale Durchmesser
des mindestens einen Prägepins zwischen ca. 1,0 mm
und ca. 4 mm. Die Höhe des mindestens einen Prägepins
beträgt in vorteilhaften Ausgestaltungen zwischen ca.
0,4 mm und ca. 2 mm.
[0014] Gemäß einem zweiten Aspekt wird ein Verfah-
ren zum Herstellen eines Prägeblechs zum Aufbringen
eines haptischen Sicherheitsmerkmals auf ein flächiges
Element aus Papier, insbesondere Sicherheitspapier,
Pappe, Karton, Vliesstoff, Textilgewebe, Kunststoff, ins-
besondere Polymer, oder einem Stoffgemisch geschaf-
fen, wobei das Prägeblech eine Trägerplatte und min-
destens einen davon abragenden Prägepin aufweist,
und wobei mindestens ein distales Ende des mindestens
einen Prägepins mittels Laserschneiden bearbeitet wird.
[0015] In vorteilhaften Ausgestaltungen wird das dis-
tale Ende des mindestens einen Prägepins mittels La-
serschneiden verrundet. Dabei wird vorzugsweise ein
kugelkappenförmiger Prägepin geformt.
[0016] In einer Ausgestaltung wird an dem distalen En-
de des mindestens einen Prägepins mittels Laserschnei-
den eine Mikroprägestruktur ausgeformt. Die Form und
Größe der Mikroprägestruktur kann dabei entsprechend
eines mit dem Prägeblech zu bearbeiteten Materials
und/oder einer/eines das Sicherheitsmerkmal fordern-
den Behörde/Unternehmens geeignet gewählt werden.
[0017] Für die Ausformung einer Rohform des Präge-
pins an der Trägerplatte wird in einer Ausgestaltung ein
additives oder generatives Verfahren eingesetzt.
[0018] In vorteilhaften Ausgestaltungen wird, um eine
Rohform des mindestens einen Prägepins zu erhalten,
ein mit einem ätzresistenten Material maskiertes Roh-
blech in ein Säurebad gelegt. Die Verweildauer in dem
Säurebad ist dabei durch den Fachmann geeignet wähl-
bar, um eine Trägerplatte mit einer gewünschten Stärke
zu erhalten.
[0019] Die so erhaltene Rohform des Prägepins kann
in einer Ausgestaltung unmittelbar mittels Laserschnei-
den in eine gewünschte Form gebracht werden. In an-
deren Ausgestaltungen wird die Rohform des mindes-
tens einen Prägepins vor einer Bearbeitung mittels La-
serschneiden in Form gefräst. Dabei ist in einer Ausge-
staltung vorgesehen, dass lediglich ein distales Ende des
Prägepins zusätzlich mittels Laserschneiden bearbeitet
wird.
[0020] Gemäß einem dritten Aspekt ist die Verwen-
dung eines Prägeblechs zum Aufbringen eines hapti-
schen Sicherheitsmerkmals auf ein flächiges Element
aus Papier, insbesondere Sicherheitspapier, Pappe,
Karton, Vliesstoff, Textilgewebe, Kunststoff, insbeson-
dere Polymer, oder einem Stoffgemisch geschaffen, wo-

bei das Prägeblech eine Trägerplatte und mindestens
einen davon abragenden Prägepin umfasst, und wobei
mindestens ein distales Ende des mindestens einen Prä-
gepins mittels Laserschneiden bearbeitet ist. Dank der
Verwendung eines derartigen Prägeblechs lassen sich
Sicherheitsmerkmale mit hoher Qualität ausformen.
[0021] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Ver-
wendung eines Prägeblechs zum Aufbringen eines hap-
tischen Sicherheitsmerkmals auf einen flächiges Ele-
ment aus Papier, insbesondere Sicherheitspapier, Pap-
pe, Karton, Vliesstoff, Textilgewebe, Kunststoff, insbe-
sondere Polymer, oder einem Stoffgemisch bei der Her-
stellung einer Banknote vorgesehen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0022] Weitere Vorteile und Aspekte der Erfindung er-
geben sich aus den Ansprüchen und aus der nachfol-
genden Beschreibung von bevorzugten Ausführungsbei-
spielen der Erfindung, die nachfolgend anhand der Figu-
ren erläutert sind. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Banknote mit einem haptischen Sicher-
heitsmerkmal in Form von zwei punktförmigen
Prägungen;

Fig. 2 in einer perspektivischen Darstellung ein als
Prägeblech gestaltetes Prägewerkzeug bei ei-
nem Aufspannen auf einen Zylinder;

Fig. 3 in einer geschnittenen, stark vergrößerten Dar-
stellung einen Ausschnitt eines Prägeblechs
mit zwei Prägepins zur Ausformung von zwei
punktförmigen Prägungen;

Fig. 4 in einer geschnittenen, stark vergrößerten Dar-
stellung einen Ausschnitt eines maskierten
Rohblechs zur Herstellung des Prägeblechs
gemäß Fig. 3;

Fig. 5 in einer geschnittenen, stark vergrößerten Dar-
stellung einen Ausschnitt eines einem Säure-
bad entnommenen Zwischenprodukts bei der
Herstellung des Prägeblechs gemäß Fig. 3; und

Fig. 6 in einer geschnittenen, stark vergrößerten Dar-
stellung einen Ausschnitt eines mittels Laser-
schneiden bearbeiteten Zwischenprodukts zur
Herstellung des Prägeblechs gemäß Fig. 3.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELE

[0023] Fig. 1 zeigt schematisch eine Banknote 1 mit
einem haptischen Sicherheitsmerkmal 10 in Form von
zwei punktförmigen Prägungen. In dem dargestellten
Ausführungsbeispiel ist als haptisches Sicherheitsmerk-
mal 10 der Wert der Banknote, d.h. fünf, als Braille-Zei-
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chen eingeprägt. Dieses Sicherheitsmerkmal ist jedoch
lediglich beispielhaft und es sind zahlreiche andere hap-
tische Sicherheitsmerkmale denkbar. Ein Einprägen er-
folgt mittels Prägewerkzeug.
[0024] Fig. 2 zeigt schematisch in einer perspektivi-
schen Darstellung ein als Prägeblech 2 gestaltetes Prä-
gewerkzeug bei einem Aufspannen des Prägeblechs 2
auf einen Zylinder 3. Das Prägeblech 2 wird am Umfang
des Zylinders 3 mittels in Fig. 2 nicht dargestellter Klem-
melemente, beispielsweise mittels Klemmleisten befes-
tigt. Eine erforderliche Länge des Prägeblechs 2 ist dabei
u.a. durch den Durchmesser des Zylinders und/oder den
Abstand der Klemmelemente in Umfangsrichtung des
Zylinders und eine für das Einspannen an den Klemme-
lementen notwendige Spannlänge festgelegt.
[0025] Zum Aufbringen des haptischen Sicherheits-
merkmals 10 gemäß Fig. 1 sind an dem Prägeblech 2
geeignete Strukturen vorgesehen.
[0026] Fig. 3 zeigt in einer geschnittenen, stark vergrö-
ßerten Darstellung einen Ausschnitt eines Prägeblechs
2 umfassend eine Trägerplatte 20 und zwei davon abra-
gende Prägepins 21 zur Ausformung des Sicherheits-
merkmals 10 gemäß Fig. 1. Die dargestellten Prägepins
21 sind kugelkappenförmig. Im Bereich einer Oberfläche
der Trägerplatte beträgt der Durchmesser D jedes Prä-
gepins zwischen ca. 1,0 mm und ca. 4 mm. Die Höhe H
der Prägepins 21 beträgt jeweils zwischen ca. 0,4 mm
und ca. 2 mm.
[0027] Erfindungsgemäß ist mindestens ein distales
Ende des mindestens einen Prägepins 21 mittels Laser-
schneiden bearbeitet.
[0028] Die Figuren 4 bis 6 illustrieren ein Verfahren
zum Herstellen des Prägeblechs 2 gemäß Fig. 3.
[0029] In einem ersten Schritt wird ein Rohblech 4 wie
in Fig. 4 dargestellt an den für die Ausbildung der Prä-
gepins 21 vorgesehenen Stellen mit einem ätzresisten-
ten Material 5 maskiert. Das ätzresistente Material 5 wird
beispielsweise aufgedruckt. Das so maskierte Rohblech
4 wird anschließend in ein nicht dargestelltes Säurebad
eingelegt.
[0030] Die Verweildauer in dem Säurebad wird dabei
derart gewählt, dass ein in Fig. 5 schematisch dargestell-
tes Zwischenprodukt 6 mit einer Trägerplatte 60 mit einer
gewünschten Stärke geschaffen wird, wobei von der Trä-
gerplatte 50 Rohformen 61 der Prägepins abragen.
[0031] In einem nächsten Schritt wird mittels Laser-
strahl 7 der Prägepin 21 in seine entsprechend dem spä-
teren Einsatz gewünschte Form gebracht. Insbesondere
wird - wie schematisch in Fig. 6 dargestellt - ein distales
Ende des Prägepins 21 verrundet.
[0032] Vor der Bearbeitung des Prägepins 21 mittels
Laserschneiden kann in einer Ausgestaltung eine Fräs-
bearbeitung des in Fig. 5 dargestellten Zwischenpro-
dukts 6 erfolgen. In anderen Ausgestaltungen wird das
in Fig. 5 dargestellte Zwischenprodukt 6 unmittelbar mit-
tels Laserschneiden in eine gewünschte Endform ge-
bracht.
[0033] Durch das beschriebene Verfahren ist ein Prä-

geblech 2 von hoher Qualität herstellbar, welches insbe-
sondere zur Herstellung von Banknoten 1 mit haptischen
Sicherheitsmerkmalen 10 vorteilhaft einsetzbar ist.

Patentansprüche

1. Prägeblech zum Aufbringen eines haptischen Si-
cherheitsmerkmals (10) auf ein flächiges Element
aus Papier, insbesondere Sicherheitspapier, Pappe,
Karton, Vliesstoff, Textilgewebe, Kunststoff, insbe-
sondere Polymer, oder einem Stoffgemisch, umfas-
send eine Trägerplatte (20) und mindestens einen
davon abragenden Prägepin (21), dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens ein distales Ende
des mindestens einen Prägepins (21) mittels Laser-
schneiden bearbeitet ist.

2. Prägeblech nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das distale Ende des mindestens
einen Prägepins (21) mittels Laserschneiden verrun-
det ist.

3. Prägeblech nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Prägepin (21) kugelkappenför-
mig geformt ist.

4. Prägeblech nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem distalen Ende des min-
destens einen Prägepins (21) mittels Laserschnei-
den eine Mikroprägestruktur ausgeformt ist.

5. Prägeblech nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der maximale Durch-
messer (D) des mindestens einen Prägepins (21)
zwischen ca. 1,0 mm und ca. 4 mm beträgt.

6. Prägeblech nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Höhe (H) des min-
destens einen Prägepins (21) zwischen ca. 0,4 mm
und ca. 2 mm beträgt.

7. Verfahren zum Herstellen eines Prägeblechs (2)
zum Aufbringen eines haptischen Sicherheitsmerk-
mals (10) auf ein flächiges Element aus Papier, ins-
besondere Sicherheitspapier, Pappe, Karton, Vlies-
stoff, Textilgewebe, Kunststoff, insbesondere Poly-
mer, oder einem Stoffgemisch, wobei das Präge-
blech (2) eine Trägerplatte (20) und mindestens ei-
nen davon abragenden Prägepin (21) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein dis-
tales Ende des mindestens einen Prägepins (21) mit-
tels Laserschneiden bearbeitet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das distale Ende des mindestens
einen Prägepins (21) mittels Laserschneiden verrun-
det wird.
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9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem distalen Ende des min-
destens einen Prägepins (21) mittels Laserschnei-
den eine Mikroprägestruktur ausgeformt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass, um eine Rohform
(61) des mindestens einen Prägepins (21) zu erhal-
ten, ein mit einem ätzresistenten Material (4) mas-
kiertes Rohblech (3) in ein Säurebad gelegt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rohform (61) des mindestens
einen Prägepins (21) vor einer Bearbeitung mittels
Laserschneiden in Form gefräst wird.

12. Verwendung eines Prägeblechs zum Aufbringen ei-
nes haptischen Sicherheitsmerkmals auf ein flächi-
ges Element aus Papier, insbesondere Sicherheits-
papier, Pappe, Karton, Vliesstoff, Textilgewebe,
Kunststoff, insbesondere Polymer, oder einem Stoff-
gemisch, wobei das Prägeblech eine Trägerplatte
und mindestens einen davon abragenden Prägepin
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein distales Ende des mindestens einen Präge-
pins mittels Laserschneiden bearbeitet ist.

13. Verwendung eines Prägeblechs nach Anspruch 12,
zum Aufbringen eines haptischen Sicherheitsmerk-
mals auf ein flächiges Element aus Papier, insbe-
sondere Sicherheitspapier, Pappe, Karton, Vlies-
stoff, Textilgewebe, Kunststoff, insbesondere Poly-
mer, oder einem Stoffgemisch bei der Herstellung
einer Banknote.
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